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Einige Gedanken de cum nni1naI«um. ·
Von Erzpriefter Barndt in Kamnig.

Den Seelsorgern im Allgemeinen wie den Pfarrern ins-
besondere muß daran gelegen fein, daß die ihrer geistlichen
Obhut anvertrauten Gläubigen im religiösen Leben nicht
erfchlaffen sondern wachsen, nicht Rückschritte machen, sondern
vorwärts kommen. Der Pfarrer wird daher darauf halten,
daß feine Parochianen nicht blos die häusliche Andacht pflegen,
sondern auch dem öffentlichen Gottesdlensie anwohnen. Dazu
leitet er die Jugend an beim Religionsunterricht in der Schule
und bei der Christenlehre in der Kirche, und die Erwachsenen
ermahnt er dazu in der Predigt und wie sich ihm sonst Gelegen-
heit bietet. (Für fleißiges Erscheinen bei der Christenlehre
an Sonntagen suche ich die Kinder dadurch zu gewinnen, daß
ich jedesmal an Alle Bildchen vertheile.)

Von der Art und Weise, wie der Geistliche fein kirchliches
Amt verwaltet und wie er prioatim mit den Mitgliedern seiner
Gemeinde verkehrt, � von der Auctorität und Würde, die
die er bei aller Milde zu wahren weiß, �� von der väter-
lichen Liebe, womit er Jung und Alt Hoch und Nieder behandelt, �-
von dem guten Beispiel, das er in jeder Hinsicht giebt, -�
von der Pastoralklugheit, die ihm eigen ist, � von dem Eifer
und der Opferwilligkeit, mit der er wirkt: von dem allen
hängt das Gedeihen des kirchlichen Lebens in seiner Parochie ab.

Will der Priester wie er soll, seine Gemeinde erbauen,
zum Guten anleiten, vor Sünde behüten, zur Buße bewegen 2c.,
so muß er auf das Predigtamt besonderen Fleiß verwenden.
Dabei wird der Landpfarrer es ebenso vermeiden müssen, vor
seinem Publikum nur in der höheren Ausdrucksweise zu sprechen,
wie er sich vor Bildern, Redensarten,Anekdoten sc la Abraham
a S. C. in Achi zu nehmen hat.

Daß er die Feier der heil. Geheimnisse nicht anders als
mit wahrer Andacht begehen soll, darüber darf ja erst kein
Wort gesagt werden.

Zu den wichtigften Handlungen, die dem Pfarrer obliegen,
gehört die Verwaltung der heiligen Sacramente. Das Sacrament

der Taufe zu spenden, muß er zu jeder Zeit, sei es bei Tag
oder Nacht, gern bereit seinI). Ebenso ist es in Betrefs der
Versehgänge: wann immer und wie oft er gerufen wird.
muß er sich willig auf den Weg machen und darf keine Unbe-
quemlichkeit und keine Anstrengung scheuen. «

Dieselbe hingebende Bereitwilligkeit ist nothwendig in Betreff
des Beichthörens. Allerdings fordert ja der Beichtstuhl zuweilen
recht große Anstrengung von uns; aber wenn wir bedenken,
daß es sich um die Rettung unsterblicher Seelen handelt,
müssen wir in der Arbeit mit Selbstverleugnung ausdauern,
so lange irgend die Kräfte reichen.

Denn zur Erfrischung und Erneuerung des religiösen
Lebens gehört ja ganz besonders der Empfang der heiligen
Sacramente der Buße und des Altares. Je andächtiger diese
empfangen werden, desto besser steht es in religiöser Hinsicht
um die Gemeinde. Auch auf die Zahl der Communionen
im Laufe des Jahres kommt es an, auch sie ist ein Grad-
mesfer des kirchlichen Geistes, welchen Parochus in seiner Heerde
anzuregen weiß.

Hierbei möchte ich eines Umstandes erwähnen, der mir
niemals als ein Vehikel, die Gläubigen zahlreicher und öfter
zum Tische des Herrn zu führen, erfchienen ist, sondern den
ich eher für ein Hemmniß halte, ich meine den Opfergang
der Communicanten, der hier und da üblich ist. Der Pfarrer
kann seine Kirchkinder gewiß unbefangener zum öfteren Empfang
der heil. Sacramente einladen, wenn kein Opfergang gehalten
wird, als wenn die Communicirenden beim Empsange der
Eucharistie schon den Opferpsennig in der Hand halten, um
ihn dann auf�s Altar zu legen. Ermahnt der Priester zu
öfterem Communiciren, so könnte manchem der Ermahnten
der Gedanke kommen: --soll die Zahl der Opferpfennige größer
werdens« Zudem wird durch den Gang um den Altar die
.j-W�-H

1) ,,Dret Dinge sind mir unangenehm (soll ein Ausländer gesagt
haben):. die Sonntagnachmtttagandacht, Krankenbesu(he und Taufen.«
Wohl ein Schkkz- aber ein sehr unpassender, ja blasphemischer.
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Andacht unterbrochen und gestört, der Opfergang verstößt gegen
Matth. 10. 8. und I Petrus 5. 2. und erinnert an den
f. g. Beichtgroschen bei Protestanten�). Auch in meiner
Parochie war besagter Opfergang im Gebrauch, ich habe den-
selben aber, sobald ich die Pfarrei übernahm, abgeschafft2).

Instruktion für die ordentlichen und außerordentlichen
Beichtväter von Klosterfrauen.

(Sclilnß.)
38) Bei der Vertheilung der Aemter soll de,,r Beichtvater

die Mutter Oberin anhalten, sich nicht von persönlicher Zu-
neigung leiten zu lassen, sondern Allen zu nützen durch gerechte
Vertheilung und iiach Maßgabe der Fähigkeiten der einzelnen
Schwestern und des gemeinschaftlichen Wohles. Die Ernannte
selbst aber soll er belehren, daß sie in diesen Stücken besonders
die Pflicht der gehorsamen Unterwerfung habe; wofern sie aber
einen wichtigen Grund zu haben glaubt, das Amt abzulehnen,
soll sie denselben der Mutter oder dem Commissär bescheiden
auseinander setzen.

39) Besondere Mühe soll sich der Beichtvater geben, die
Schwestern an das häufige Gebet zu gewöhnen, als an eine
ihrer wichtigsten Standespflichten, da es unumstößlich fest
stehender, durch die Erfahrung bewährter Grundsatz der Väter
und Geisteslehrer ist, daß die Vollkommenheit bei religiösen
Personen und Gemeinden um so mehr wächst, je mehr man
sich bemüht, im beharrlichen Gebet mit Gott zu verkehren,
und daß hievon die genaue und pünktliche Beobachtung der
übrigen religiösen Pflichten abhängt.

40) Er befördere nach allen Kräften die regelmäßige
Assistenz im Chore beim Ofsicium, besonders bei der Matutin,
so daß die Schwestern nicht durch leichtfertige Gründe sich
abhalten lassen, und zuletzt sich wenig Scrupel daraus machen.
Er erinnere jene, die nicht mit den Andern beten können,
daran, daß es Pf1icht sei, jenen Theil, den sie nicht in Ge-
meinschaft haben beten können, privatim zu verrichten.

41) Er ermahne häufig jede Einzelne, sich pünklich zur
bestimmten Zeit zur Betrachtung einzusinden. Die Betrachtung
selbst soll derart sein, daß sie sich nichi"in hieße Specuiation
über eine religiöse Wahrheit ergeht, sondern auf das Leben
angewandt wird und die Ausrottung der eignen Fehler, sowie
die Erwerbung der für das religiöse Leben besonders noth-
s?-W?-H

I) Wo das Einkommen des Seölsorgers ein so geringes ist, daß
er auf diese Einnahme nicht gut verzichten kann, liegt ja die Sache anders.

E) Es dürfte hierüber im Sprechsaal sich disciitiren lassen.
� " D. Red.

wendigen Tugenden zum Zwecke habe. Jene Schwestern,
welche die Betrachtung nicht mit den andern gemeinschaftlich
machen können, sollen dieselben für sich besonders halten.

42) Er schenke nicht leicht Gehör den Erzählungen von
Exftasen, Ofsenbarungen und andern Gnaden, die eine Schwester
erfahren haben will, indem sie glaubt, sie wandle auf un-
gewöhnlichen, außerordentlichen Wegen, weil sie dadurch leicht
schweren Jrrthümern und gefährlichen Täuschungen des Teufels,
der Natur und der Einbildungskraft sich aussetzt. Darum
hüte sich der Beichtvater, voreilig Glauben zu schenken, und
sich ein Urtheil zu bilden über Dinge, die über den gewöhn-·
lichen Weg der Tugend hinausgehen. Noch viel mehr hüte
er sich, in seinen Reden zu erkennen zugeben, daß
er eine Schwester habe, die. besonders vollkommen
oder ganz besonders von Gott begnadigt sei. Denn
dieses bringt gewöhnlich verderbliche Wirkungen hervor, sowohl
für das Kloster, worin leicht Neid und Mißgunst entsteht, als
auch für die betressende Person, die leicht zur Eitelkeit und
zum festen Glauben an ihre Träumereien gebracht wird, als
auch endlich für den Direktor selbst, in welchein außer einer
geheimen Eitelkeit ein zu ungeziigeltes Verlangen entsteht, um
jeden Preis Alles für einen guten Geist zu halten, was von
einem vernünftigem Urtheil für Ausfluß des bösen Geistes
oder für Täuschung erkannt und erklärt wurde.

43) Er unterlasse nicht zuweilen den Schwestern zu be-
merken, daß sie sich nicht schämen sollen, im Katechismus die
G"rundwahrheiten der Religion zu lesen und aufmerksam zu
studiren, welche auch jene studiren müssen, die glauben, schon
weit auf dem Wege der Vollkommenheit vorgerückt zu sein;
denn sie können weder fromm noch vollkommen fein, ohne die
Kenntniß der nothwendigen christlichen Wahrheiten. Das muß
er mit besonderem Nachdruck den Laienschwestern und Pensio-
näriniien an�s Herz zu legen.

44) Es würde auch ein Uns (dem Bischofe) besonders
wohlgefälliger Erweis seines Eifers sein, wenn er sich erböte,
an einem Tage in der Woche den Schwestern gemein-
schaftlich den»Katechismus zu erklären, damit ihnen
nicht jene geistliche Nahrung abgehe, die sie außerhalb des
Klosters beständig empfangen haben würden.

45) Da es kein wirksameres Mittel für die Erneuerung
des Geistes giebt, als die geistlichen Uebungen, so sorge er, daß
dieselben zu der auch für die Direktoren passendsten Zeit ge-
halten werden. Wenn die Schwestern dieselben niachen, soll
er sie alle ermahnen, dieselben nicht aus Gewohnheit, wie eine
nothwendige Förnilichkeit, zu machen ��- was ein enormer
Mißbrauch sein würde �� sondern mit aller Sammlung und
allem Fleiße. Zu dem Ende. sollen alle Hindernisse und alle
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Störungen thunlichst entfernt werden, besonders jene, die
zeitliche Angelegenheiten betreffen. Besuche sollen in dieser
Zeit ganz unterbleiben.

46) Er soll den Grundsatz festhalten, daß die heilige
Eommunion stets ein Gegenstand des Verlangens und nicht
des Ueberdrusses sei. Er soll darum außer den von
der Regel und der Gewohnheit eingeführten, nicht
außergetvöhnliche Communionen gestatten, wenn
er nicht bestimmt voraussieht, daß man den rechten Nutzen
daraus zieht, und daß sie wirklich zum Fortschritt in wahrer
und gesunder Tugend verhilfiich ist.

47) Er strebe darnach, die gegenseitige Liebe zwischen
Chor- und Laien-Schwestern zu erhalten, beziehungsweise
wieder zu beleben. Erstere sollen nicht auf einen höheren
Stand pochen oder verächtlich auf die niederen Arbeiten der
letzteren herabsehen: sie sollen dieselben vielmehr als Schwestern
betrachten, welche dieselbe Regel bekennen, ihnen mit Liebe
entgegen kommen und ihre Mängel und Fehler mit Geduld
ertragen. Letztere aber sollen sich als das betrachten, was sie
wirilich sind, d. h. als in�s Kloster aufgenommen, um zu
dienen; sie sollen demnach mit gebührender Achtung gegen die
Chorschwestern sich zu benehtnen wissen und nicht ablassen,
beständig und willig sich mit den Arbeiten der Genossenschaft
zu beschäftigen im Verhältniß ihrer Fähigkeiten und im Ge-
horsam gegen ihre Vorgesetzten.

48) Der Beichtvater bemühe sich aus allen Kräften, die
Schwestern zu ermahnen, den rechten aufrichtigen Frieden und
die Liebe zu bewahren, indem er ihnen zeigt, wie schädlich
es sei, sich von natürlicher Abneigung leiten zu lassen. Auf
der andern Seite zeige er ihnen ebenso, welche schlimme Folgen
gewisse sinnliche Zuneigungen und besondere Freundschaften
nach sich ziehen, indem dadurch häufig Parteien und Spal-
tungen entstehen, welche den Frieden und die Ruhe des Klo-
sters zu Grunde richten. Darum trachte er stets, gleich im
Anfange jeglichen Samen der Zwietracht, sobald er sich zeigt,
zu zerstören und leite die Schwestern stets dazu an, sich gegen-
seitig im Herrn zu lieben.

49) Bei Zwist und Streitigkeiten, die zuweilen unter
den Schwestern entstehen können, soll er sich niemals parteiisch
gegen irgend einen Theil zeigen oder sich zum Schiedsrichter
aufwerfen. Er begnüge sich damit, die Schuldigen auf ihr
Unrecht aufmerksam zu machen, und sie zu veranlassen, sich
unverzüglich mit der Beleidigten auszusöhnen, und dieselbe
um Verzeihung zu bitten, während er diese dazu anhält, die
Verzeihung willig zu gewähren und Zeichen aufrichtiger Freund-
schaft gegen die Beleidigerin an den Tag zu legen. Er gehe
hierin nicht weiter, als es seine Pflicht im Beichtstuhle er-

fordert, indem er das Fernere der Oberin oder dem Commissär
überläßt.

50) Er lege mit Nachdruck allen Schwestern, besonders
der Oberin, an�s Herz, für die Kranken mit aller Liebe zu
sorgen, sie häufig zu besuchen, sie zu trösten, für deren
nöthige Pflege zu sorgen, und sie zur rechten Zeit zum Em-
pfange der heiligen Sakramente zu ermahnen.

51) Er verfehle nicht, jenen, die wegen anhaltender
Kränklichkeit nicht zur Kirche oder zum Beichtstuhle sich be-
geben können, auch außer dem Nothfalle, die heiligen Sakra-
mente in ihrem eignen oder im Krankenzimmer zu spenden.

52) Eine der häufigsten und verdienstlichsten Gelegen-
heiten für den Klosterbeichtvater, seine Liebe zu zeigen, ist die,
wenn die Religiosen von Angst und Seelenleiden heimgesucht
werden. Sie haben Niemanden, bei dem sie Trost und Hilfe
suchen könnten, und erwarten darum mit Recht alle Aufmerk-
samkeit und den vollen Beistand ihres geistlichen Vaters. Er
wende daher allen Fleiß und alle Geduld an, ihnen passende
Trostgedanken vorzuhalten, nicht solche, die den täuschenden
Grundsätzen weltlicher Klugheit, sondern solche, die den un-
trüglichen Principien des Evangeliums entnommen sind. Er
stelle ihnen vor, daß ihre Leiden Gnaden des Himmels sind,
von der göttlichen Güte und Vorsehung geschickt oder zuge-
lassen; daß Gott nicht verfehlen wird, auf unsere demüthige
Bitte uns seinen Beistand angedeihen zu lassen, um dieselben
mit Verdienst für den Himmel zu tragen und den Sieg zu
erlangen; daß die am meisten begnadigten Seelen auch die am
meisten heimgesuchten waren, wie Hiob und Tobias, die
Apostel und die Marthrer, von den Ordensleuten: die heilige
Katharina von Siena, Theresia, Maria Magdalena von
Pazzis und gndere; daß darin eines der Hauptmerkmale unserer
Aehnlichkeit mit unserem Vorbilde Jesus Christus besteht; daß
die Religiosen besonders berufen sind, dem Heilande nachzu-
folgen, der sie an seinen Leiden theilnehmen lassen will, um
sie auch an den ewigen Freuden des Himmels Theil nehmen
zu lassen, kurz, daß sie Religiosen seien, um Christo zum
Kreuze und zur Herrlichkeit nachzufo!gen, und daß das Kreuz
das Mittel und der Weg, die Glorie aber das Ende und
Ziel sei.

53) Unter allen Heimsuchungen sind die größten und
gefährlichsten für furchtsame Seelen die Versuchungen und
Scrupel. Der Beichtvater, der ihnen in den geistigen Kämpfen
zum Führer gegeben ist, muß beständig die nöthigen Beleh-
rungen und Zufprüche bereit haben und tritt allem Eifer und
aller Geduld ihnen die verschiedenen und besonderen Gegen-
mittel für die besonderen Versuchungen an die Hand geben.
Er soll sie immer wieder auf die Nothwendigkeit hinweisen,
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vertrauensvoll und eifrig ihre Zuflucht zu Gott zu nehmen,
der sein Wort dafür verpfändet hat, daß er stets seine Gnade
im Verhältniß zur Schwere der Versuchungen uns mittheilen
werde. Ferner soll er sie anhalten zur Flucht des Müssig-
ganges und zur beständigen Beschäftigung, sei es mit geist-
lichen Uebungen, sei es mit andern körperlichen Arbeiten.
Endlich soll er ihnen die Noihwendigkeit des demüthigen und
beständigen Gehorsams gegen denjenigen an�s Herz legen, der
ihnen von Gott gegeben ist, um sie zum Heile zu führen �-
nächst dem Gebete das unentbehrlichste Heilmittel gegen die
Krankheit der Scrupulosität.

54) Weil in den Klöstern der Fortschritt in der Frömmig-
keit und der Befolgung der Regel zum großen Theile von der
Geschicklichkeit und Klugheit der Oberin abhängt, so bildet
es eine besondere Obliegenheit des Beichtvaters, dieselbe zu leiten,
zu belehren, sie an ihre Pflicht zu erinnern, indem er ihr zeigt,
daß schon der Name: Mutter, den sie trage, sie beständig ge-
mahnen müsse, gegen alle ohne Ausnahme Gefühle der mütter-
lichen Liebe zu hegen. Er soll sie ermahnen, die Schwestern
mit Liebe und Freundlichkeit zu behandeln, und dieselben zuerst
unter vier Augen an ihre Fehler zu erinnern; erst dann, wenn
dieselben sich nicht bessern, solle sie dieselben in Gegenwart
einiger älteren Schwestern ermahnen, um zuletzt, wenn die Noth-
wendigkeit oder das Gemeinwohl es erfordert, gegen die Un-
verbesserliche die Strenge heilsanier Buße anzuwenden.

55) Er soll die Oberin ermahnen, jede Schwester, welche
ihr ihre Noth klagt, oder eine Beschwerde vorträgt, mit Geduld
anzuhören. Auf der andern Seite solle sie sich aber auch
hüten, leicht dem Glauben zu schenken, was man ihr hinter-
bringt; sie soll mit Vorsicht die ihr gemachten Mittheilungen
gebrauchen, um die Wahrheit herauszubringen; sie soll nicht
voreilig einen Entschluß fassen, sondern ernstlich überlegen-
was nothwendig zu sagen oder zu thun sei. Er mache sie
aufmerksam darauf, nicht blindlings einer vertrauten Person
zu folgen, sondern gern, besonders bei Dingen von Wichtigkeit,
den Rath der Assistentinnen und, je nachdem, die Meinung
des Direktors oder Beichtvaters einzuholen.

56) Er halte die Oberin dazu an, die Observanzen des
Jnstituts festzuhalten, insbesondere die genaue Ersüllung der
bestehenden religiösen Uebungen.

57) Er ermahne die Oberin häusig an ihre Pslicht, die
Zöglinge, Mägde und andere Untergebene in der christlichen
Lehre unterrichten zu lassen, und, wenn dieselben sich nicht
christlich betragen, nach den nothwendigen Besserungsversuchen
sie zu entlassen. Er erinnere sie häufig an den Rath, den
die heilige Theresia ihren Religiosen gab: daß nämlich das
Gute schnell aufhört, wenn man es nicht mit großer Sorgfalt

hütet, das Böse aber, wenn es einmal eingedrungen, sich sehr
schwer entfernen läßt, indem Mißbräuche schnell zur Gewohnheit
werden.

58) Er bringe den Schwestern bei, daß es nüßlicher sei
Weniges zu lesen, aber aufmerksam, und so, daß man es
anwenden kann, als Vieles und Bielerlei ohne Nachdenken und
ohne Nutzen.

59) Den Beichtvater geht es an, über den Gottesdienst
zu wachen, namentlich was die heil. Messe, die Aussetzung
des Allerheiligsten,. den Segen und Aehnliches betrifft; er
soll darauf sehen, daß Alles nach den Rubriken und den übrigen
kirchlichen Vorschriften gehalten werde.

60) Er soll besondere Sorgfalt daran verwenden, daß die
Zöglinge christlich erzogen, daß sie sorgfältig bewacht und
fleißig in einer gesunden Frömmigkeit und allen jenen Dingen
unterrichtet werden, die einer christlichen Jungfrau geziemen,
welchen Stand sie auch immer erwählen möge.

61) Er ermahne die Oberin oder sonstige Vorgesetzte,
die Zöglinge nicht allein im Sprechzimmer oder an der Pforte
zu lassen; wofern dieselben nicht mit ihren Eltern oder deren
Stellvertreter sprechen, soll immer ihre Lehrerin oder eine
der älteren Schwestern zugegen sein.

62) Mit besonderem Fleiß soll der Beichtvater die Anlagen,
den Wandel und den Beruf derjenigen Zöglinge auszuforschen
suchen, die Verlangen und Neigung zeigen, den Klosterstand
zu wählen. Er soll ihnen die Schwierigkeiten und Verpslichtungen
des Ordensstandes vorhalten, und sie ermahnen, daß man den-
selben nicht aus Laune noch auf Drängen der Eltern oder
auf Verlockungen von Schwestern und Freunden ergreifen
darf, sondern blos aus übernaiürlichen Beweggründen und
göttlicher Berufung, so daß sie vernünftiger Weise auch die
entsprechenden Gnaden zu einem vollkommenen Leben hoffen
und erwarten dürfen.

63) Wenn sie·keine entschieoene Neigung zum Ordens-
stande zeigen, sondern mehr mit den Gedanken umgehen, in der
Welt zu bleiben, soll er nicht unterlassen, ihnen an�s Herz zu
legen, daß sie demüthig und eifrig um Erleuchtung beten und sich
in Bezug auf den Beruf ganz dem götilichen Willen anheimstellen,
da von der getroffenen Wahl meist ihr ewiges Loos abhängt.

64) Er soll niemals sich unwillig oder gekränkt zeigen,
wenn man zur gewohnten Zeit den Extraordinarius verlangt,
oder wenn eine Einzelne sich vom Bischof zuweilen einen
solchen ausbittet; ja er soll ihr unter Umständen selbst dazu
rathen oder verhelfen.

65) Was den Extraordinarius angeht, so soll derselbe
durch die Oberin veranlassen, daß alle Schwestern nach der
Borschrift des Papstes Clemens XI. sich vor ihm im Beicht-
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stuhle einfinden; niemals aber soll er nach ihrem Namen fragen
oder sich des Verzeichnisses der Schwestern bedienen.

66) Er soll weder eine besondere Zuneigung noch eine
Abneigung gegen den gewöhnlichen Beichtvater an den Tag
legen, um nicht sich und ihm das Vertrauen zu nehmen;
noch viel weniger soll er es wagen, dessen Handlungsweise
zu tadeln, vielmehr, wenn er etwas gegen ihn hört, ihn
christlich entschuldigen.

67) Um weder dem Extraordinarius noch den Schwesiern
jene volle Freiheit zu beschränken, die man gerade bei dieser
Gelegenheit gewähren will, soll der gewöhnliche Beichtvater
während der Anwesenheit des Extraordinarius weder im Kloster
noch in der Klosterkirche sein.

Zur religiösen Erziehung der Kinder aus Mischehen.
Der nachstehende Fall zeigt, daß der übereinstimmende Wille

der Eltern zu respectiren ist. (Bergl. Schl. Pstbl. 1887, Nr. 14.)
Am 19. October 1885 starb der evangelische Arbeiter

Karl Kamolz. Aus dessen Ehe mit einer katholischen Frau
waren neun Kinder entsprossen, welche sämmtlich katholisch
getauft und, in so weit sie schu«lpslichtig geworden, dem katho-
lischen Religions-Unterrichte zugeführt wurden. Wenige Tage
vor seinem Tode erklärte der Ehemann schriftlich vor Zeugen
seinen Willen dahin, daß auch nach seinem Tode sämmtliche
Kinder katholisch erzogen werden sollten. Dessen ungeachtet
ordnete das Vormundschafts-Gericht an, daß Johanna
Kamolz, welche erst seit Ostern 1885 die Schule besuchte, und
seiner Zeit auch der noch nicht schulpflichiige, weil erst 1882
geborene Julius Kamolz dem evangelischen Religions-Unterricht
zugeführt werden sollten. Auf eingelegte Beschwerde bestättigte
das kgl. L andgericht Neisse diesen Beschluß desVormundschafts-
gerichts. Auf eingelegte weitere Beschwerde hob aber das Kam-
mergericht beide Beschlüsse auf, billigte also die katho-
lische Erziehung auch der beiden jüngsten Kinder, Johanna
und Julius. Dieser Beschluß hat nachstehenden Wortlaut:

Auf die weitere Beschwerde der verwittweten Arbeiter
Kamolz Johanna geb. Pache zu Jatzdorf, vom 10. Februar
1887, über den Beschuß des kgl. Landgerichts zu Neisse vom
8. Juni 1886 in der Sache betreffend die Vormundschaft
über die Kinder des Arbeiters Kamolz hat der erste Civilsenat
des kgl. Kammergerichts zu Berlin in der Sitzung vom
8. Februar 1887, an welcher theil genommen: der Geheime
Oberjustizrath Heinrichs als Borsitzender, die Kammerge"richts-
räthe Giese, Kersting, Rössel, Barschdorff, entschieden: die
Beschlüsse des Amtsgerichts in Falkenberg und des Landgerichts
in Neisse vom 7. März und 8. Juni 1886 werden aufgehoben;
die Unterrichtung der beiden Mündel: Johanna, geb. 1879,

und Julius, geb. den 10. April 1882, Geschwister Kamolz,
in der katholischen Religion wird angeordnet; die Kosten dieser
Instanz bleiben außer Ansatz. Die von der Mutter und
Vormünderin der beiden bezeichneten Mündel gegen den
landgerichtlichen Beschluß vom 8. Juni 1886 eingelegte weitere
Beschwerde ist begründet. Die Declaration vom 21. Novem-
ber 1803 hat den § 76 Theil 1I, Titel 2. Allgemeinen Land-
rechis aufgehoben, weil er die Einigkeit unter den Familien-
mitgliedern gefährde. Im Uebrigen hat jedoch die Declaration
die Bestimmungen des Landrechts aufrecht erhalten, wonach
über die religiöse Erziehung der Kinder der übereinstimmende
Wille der Eltern entscheidet und die begonnene Erziehung
auch nach dem Tode des einen der Eltern in gleicher Weise
fortgesetzt werden soll, wenn ihre seitherige Dauer eine derartige
Absicht der Verstorbenen annehmen läßt. Das Gesetz erklärt
also in erster Linie die freie Willensbestimmung der Eltern
für maßgebend und spricht, um derselben stets volle Geltung
zu sichern, betreffs der religiösen Erziehung geschlossenen Ver-
trägen bindende Kraft ab: eine Bestimmung, welche in der
Declaration besonders wiederholt wird. Hiernach verfolgen
die früher und die später erlassenen Borschriften übereinstimmend
den Zweck, den freien Willen der Eltern hinsichtlich der reli-
giösen Erziehung der Kinder zu schützen und zur Geltung zu
bringen. Nach Inhalt des landgerichtlichen Beschlusses hat
der Vater der Mündel, welcher der evangelischen Religion
angehört, einige Tage vor seinem Tode schriftlich seinen
Willen dahin erklärt, daß seine sechs jüngsten Kinder sämmtlich
in der katholischen Religion erzogen werden sollen. Die
Bormundschafts-Acten ergeben, daß der Vater seine im Laufe
der Zeit schulpflichtig gewordenen acht Kinder, von denen
gegenwärtig noch fünf Kinder, darunter auch die Mündel
Johanna und Julius Kamolz, die Schule besuchen, mit dem
Eintritt der Schulpflicht in der katholischen Religion hat unter-
richten lassen. Die drei jüngsten Kinder �� darunter die
beiden Mündel Johanne und Julius Kamolz � sind katholisch
getauft worden. Hieraus ergiebt sich, daß der übereinstimmende
Wille des verstorbenen Vaters und der jetzt noch lebenden
Mutter dahin gegangen ist, ihre sämmtlichen Kinder in der
katholischen Religion erziehen zu lassen. Weiter ergiebt die
Declaration, daß sie der Verewigung des Religions-Unter-
schiedes in den Familien, den dadurch erzeugten, die Einig-
keit der Familienmitglieder zum Nachtheil derselben untergrabenen
Spaltungen entgegentreten wollte. Die die religiöse Erziehung
der Kinder mangels fortdauernden Einverständnisses der Eltern
regelnde Norm könne nicht ohne Rücksicht auf die ausdrücklich
kundgegebene Absicht der Declaration, also nicht ohne Rücksicht
auf das wohlversiandene Jnteresse der Mündel Anwendung
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finden. Im vorliegenden Falle würde sich die evangelische
Erziehung der beiden Mündel Johanna und Julius Kamolz
mit der oben entwickelten Tendenz des Gesetzes nicht vereinigen
lassen; sie würde sich als Härte der peinlichsten und empsindlichsten
Art darstellen und geeignet sein, Unzufriedenheit und Uneinig-
keit unter den Familienmitgliedern zum Nachtheil der jüngsten
Kinder zu erzeugen. Sie würde auch gegen den durch die
Erziehung aller älteren Kinder in der katholischen Religion
bethätigen Willen beider Eltern die Folgen herbeiführen, daß
die Mitglieder der Familie sich zu verschiedenen Confesstonen
bekennen. Solche Folgen abzuwenden, hat die Declaration
gerade beabsichtigt, und es kann deshalb in der vorliegenden
Sache die Bestimmung, daß die Kinder, sofern nicht der Fall
des § 82 a. a. O. vorliegt, in der Religion des Vaters zu
erziehen seien, nicht platzgreifen. Andernfalls würden durch
Anwendung der Deklaration Zustände gefchafsen werden,
welche der Gesetzgeber durch Erlaß der Declaration verhüten
wollte. Daß die Förderung des Wohles der Kinder durch
Fernhaltung confefsioneller Gegensätze in der Zeit der ersten
Erziehung ohne Rücksicht auf die Jnteressen der bestehenden
Religionsparteien und selbst ohne Rücksicht auf die Consession
des Vaters der -Hauptzweck der landrechtli(hen Gesetzgebung ist«,
erhellt auch aus der im Anhang § 104 (zu § 754, Titel 2,
Theil I1. Allgem. Landrechts) getroffenen Vorschrift, daß den
Pflege-Eltern, welche nach § 753 a. a. O. alle persönlichen
Rechte leiblicher Eltern erlangen, die Befugniß gebührt, die
Religion zu bestimmen, in welcher die von ihnen angenommenen
Kinder bis zum vierzehnten Lebensjahre erzogen werden sollen,
wenngleich die leiblichen Eltern des angenommenen Kindes
einem andern Glaubensbekenntnisse zugethan gewesen. Nach
alledem haben die Vorderrichter, indem sie die evangelische
Erziehung der beiden Mündel Johanna und Julius Kamolz
anordneten, das Gesetz auf einen Fall angewendet, für den
es nicht gegeben war. Es mußte daher der Beschluß vom
7. März und 8. Juni 1886 aufgehoben und die Unterrichtung
der genannten Mündel in der katholiichen Religion angeordnet
werden. Da die weitere Befchwerde begründet erfchien, so
sind die Kosten dieser Jnstanz außer Anfatz geblieben.

Ex S. c0ngregati0ne Indu1gentia1«um et ss. Be1iq.
De(-retum.

0ø«eZ-Z77.2«s Ocr7«meZ2«tc»««m am-«2«gwae oZ)se7«m»tme de .5caz)24Za7«2«
B. M. V. o3e Monte (-�m«meZo a- .s«2«m«Ztm2ecr Z)!2««2««m-
.5eaz2«Za-«2««m t-meZ2·t2·one en-e2«z)2«eem7o.
Ab initi0 huius see(-uli in usu esse e0epit quatuor

Scapu1arium simultanea et e0mpendi0sa traditio, nempe

SS. T1«inite.tis, B. M. V. de Monte 0armel0, Immaeulatae
00neepti0nis, septem d0l0rum quibus nuperrime additum
est quintum, seilicet Seapu1are rub1-um Passi0nis D. N.
I. G. Ha.ee faeu1tas benedieendi imponendique simul prae-
dieta sc:-tpularia e0lla.ta primitus alieui re1igioso Institute,
tempore praese1«tim ss. Missionum, brevio1-i adl1ibita f0rmula
a. S. R. O. appr0bata, deinde Saeerd0ti1)us qu0que saeeu-
1aribue indulta est, quer etiam extra tempus ss. Missionum
pe1«agendarum ipsi utuntu1-. Q,uamvis autem he-see agendi
rati0 f0rtasse e0ntule1«it ad ist0rum Seapu1arium 1«eeepti0nem
faei1ius pr0pagand-tm, en« tamen 0eeasi0 fuit our praeeipuus
ille h0n0r, qu0 el1ristifideles Seapula1·e (Jarmeliti(-um, quavis
aetate celebrarunt, imminueretur, et fe1·vens ergo. illud
dev0tio aliquantulum tepeseeret. P0r1·0 Seapu1-«;tre (Jarme-
litarum, qu0d nobilitas ipsa 01«iginis, vene1·anda antiquitas,
1atissima. eiusdem in e111·istian0 p0pu10 p1u1·ibus abl1ine
saeeu1js pr0pagati0, net- non saluta1-es per 1llud l1abiti
pietatis efI�eetus, et insignia, quae perhi1)entur patrata mita-
eu1a mir-abiliter e0mmendant, 0mnino p0stu1are videtur
distineti0nem l10n0ris in ipso reeeptionis ritu ut non quidem
(-um aliis e0mmixtim, quasi unum ex pluribus, sed pl-0uti
in sue. primitive instituti0ne illud beatisSime. Virg0 uti
tesse1«am pr0pri«am sui 0rdinis tradidisse fertur B. Simoni
St0kio, kidelibus qu0que distinetim tradatur, nee cum k1.1iis
simul sea.pularibus e0nnumeretur. Bx qu0 p1«0eu1 dubi0
iiet ut illa singularis omnin0, univerSalis et e0nstans t0tius
eat110liei 01«bis religi0 integr-J« se1«vetur erga. hoc sa.erum
Seapu1are 1narianum, qu0d ve1uti auton0mastice S(-apulare
audit, iure merit0que 0rta ex e0 quod, uti t1-aditur, pien-
tissima Virg0 speeiales favores, grati-·-is et privilegia (-on�
fe1«re sp0ponde1«it dev0te gestantibus hoc- suum praedi1ee�
ti0nis signum.

I-Iaec sedu1o perpendens l10die1«nus Viea1«ius (-arme1itiei
0rdinis antiquae 0bservantia.e Rmus P. Angelus S:-rvini
h0nori simul e0nsu1ere ex0ptans et dev0ti0ni sae1·i Seapu-
laris B. M. V. de Monte C:-n«melo, insta.ntibus quoque sui
0rdinis Fratribus, huie s. 0ongregati0ni 1n(1nlg. et ss.
Be1iq. sequens dubium diseutiend11m proposuit:

Etwa« e0m)e722·eø2s sit, Soaz)«Zc»«e B. M. I-". de Monte
Orte«-meZo, Z20«o7«2«.5 et cZewt2«om·s cause, .5«ez)crmt2·m zJot2«».5 et
cZ2«.5t)2«72cxe, gutem c2m27.øZcrt2«e)e et comm2«wt-im cum crZ2«2·s gem-
t«oø« -ne! J)Z2««27m.5 -ScerZ)«Za7«2·z2ø.5 Zee2ee?2«ee-se et -im-z)o72e7«e?

Emi ae Rmi Patres in Grenerali 0ongregatione apud
Vatieanum habita die 26. Martii 1887, re ma.ture per-
pensa, reseripserunt: -4j)H7«mat2«de.« et eonsuZemr�«m -SSm-o,
at ImZiøZt2øm laue u8g«e -F» zJe7«z)et2mm eoø2eess«m, et2«crm
lZe·7«Za7«-Löwe Oe-cZ2·m«Z)«s et Coø2·(J7«e»(;crt2«om«Z)2øs meine-22cl2
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cl»«2«si2«A«·rZeZe-s -s«ccrz)eeZm«2« cm«meZ2«t2·oo (-omm2bet2·m cum er?-e«2«.9
-S«caZ)uZa-«2«ö«us -yet-ooem««, et ad cZete7«m2«mM-tm temz7u.5 course-
tete»«, siege« in zJose5e7«u-Je crm2aZ2«2ø.5 ooe2cecZate««.

Faeta vero de bis relati0ne in Audentia habit:a die
27. Aprilis 1887 ab i"nfrascripto Secretario, san(-tissimus
D. N. Leo Papa XIIl. Patrum 0ardinalium responsi0nem
appr0bavii;, deorevitque ut praefatum Ind11ltum inp0sterum
non amplius e0ncedatur, ac illi 0mnes, etiam Regu1ares
0rdines vol 0ongregati0nes, quibus 1ndultum- ipsum quo-
(-umque nomine vel f0rma ab Ap0st01ica Seele est non(-es�
sum, eo tantumm0d0 km? c2Zeoem22««m perfruantur ab hac-
die computaudum.

Datum Romas- ex Secretaria eiusdem S. G0ngregationis
die 27. Apri1is 1887.

Er. THOMAS M. card. ZIGsLIARA Pmefeot2es.
-s- Al«l«1X.iNDlCR bJpisc0pus 0e11sis Sec7«etc»«2·u.5.

Christliche Kunst.
Die Buch- und Kunsthandlung Görli ch se Coch (Gustav

Wolff) in Breslau bietet zwei Gegenstände christlicher Kunst
dar, die alle Beachtung verdienen und sich vorzüglich zu Ge-
schenken eignen. Das so beliebte Bild Unserer lieben Frau
von der immerwährenden Hilfe hat genannte Kunsihandlung
auf Holz malen und dasselbe, vortrefflich gelungen, dem heil.
Vater Leo XIII. zum goldenen Priesterjubiläum überreichen
lassen. Von diesem Bilde sind gleich gute Kopien, ebenfalls
auf Holz gemalt, im geschmackvollen Rahmen, jetzt vorräthig.
� Die mit Recht sehr gerühmte, in Miinchen gefertigte Büste
Leo X1II. ist ebenfalls in Görlich se Eochs Buch- und Kunst-
handlung (Gustav Wol ff) ausgestellt. Es ist dies entschieden
die beste, weil lebensvolle und sehr gut getroffene Büste Leo XII1.
Sie ist mit großem Geschick ausgeführt. Wir sind gewiß, daß
sie jedem Käufer Freude machen wird. M.

Literatur. »
Das Ordenswesen von Andreas Mosandl, (Kempten,

Kösel) ist eine warme Apologie des Ordensstandes. Die Schrift
hält sich an den Ruf, der so laut auf der letzten Katholiken-
vers ammlung in Breslau erhoben worden ist: Unsere Orden zurück!
Sie zeigt klar das Wesen der Orden in den dreievangelischen
Räthen, sie erörtert die Stellung und Bedeutung der Orden
in der katholischen Kirche und handelt über die Wirksamkeit
der Orden und ihre Würdigung seitens der Menschheit. Die
Schrift sei Freund wie Feind bestens empfohlen. � Das vor-
treffliche Buch des P. Quadrupani zur Lösung der Zweifel
im geistlichen Leben, übersetzt von Dr. Bierbaum (Frei-
burg, Herder) liegt in 3. verm. Aufiage vor. Die weisen
Lehren des Verfassers sind noch erweitert durch ähnliche Ge-

danken aus den Schriften des heil. Franz von Sales und
des frommen Fenelon. � Für die Brauchbarkeit der katho-
lischen Sonn- und Festtagspredigten von Dr. J.
Schmitt, (Freiburg, Herder) spricht vollauf schon der Umstand,
daß die beiden umfangreichen Bände seit dem Jahre 1877
bereits in Z. Aufl. vorliegen. � Die geistlichen Uebungen
des heil. Jgnatius von P. Ph. von Mehlem S. J. (Münster,
Ferd. Schöningh) verfolgen mit bestem Erfolge die Absicht,
Priestern, denen es nicht verstattet ist, an gemeinsamen Exer-
citien Theil zu nehmen, ein Buch in die Hand zu geben, das
ihnen Anleitung giebt, die geistlichen Uebungen privatim zu
machen. ��- Im Verlage von Rauch (Jnnsbruck) ist eine recht
praktische Anleitung zum Ministriren bei dem heil. Meßopfer
und anderen gottesdienstlichen Handlungen in neuer Auflage
erfchienen. � Das wiederholt von uns bestens empfohlen?
H·ausbuch für Mitglieder des 3. Ordens des heil. Franz
von P. Stock, (Salzburg, Mittermüller) bringt in Heft ·6 u. 7
die Lebensbeschreibungen der heil. Franziska Romana, des heil.
Jvo, des heil. Ferdinand, der heil. Angela, der heil. Elisabeth,
Königin von Portugal, des heil. Rochus, der heil. Klara von
Montefalco, der heil. Rosa von Viterbo, des heil. Eieazar, der
heil. Maria Franziska von den fünf Wunden Christi. M.

Notizen.
(Unerläßlichkeit des Uebens.) Anton Rubinstein, der große

Clavierheros, wurde einst nach einem seiner Eoncerte von einer sehr
musikalischen Dame gefragt, ob ein Künstler von seiner Jntelligenz
und Höhe der Technik auf seiner erklomnienen Stufe auch noch ,,üben«
müsse. ,,Fräulein,« war die Antwort, ,,wenn ich einen Tag nicht übe,
merke ich es, wenn ich zwei Tage nicht übe, merken Sie es und wenn
ich drei Tage nicht übe, dann merkt es das Publikum« -� Als er
einst mit seiner eigenen Leistung unzufrieden war, sagte er ärgerlich
über sich selbst im ,,Künstlerhäuschen«, während der Beifall des Pu-
blikums den Saal erdröhnen machte: ,,mit den Nöten, die mir heut
hinuutergefallen sind, giebt ein anderer ein ganzes Concert.« � Adolph
Hensel, ebenfalls der Größten Einer, betäinpfte den anfänglichen
Mangel an Weichheit, Schmiegsamkeit und Dehnbarkeit der Hand durch
fortgesetzte energische technische Studien und prima Etuden, die nur
ganz großen spannfähigen und geschickten Händen möglich sind, und
badete seine Hände fleißig in heißem Oel. Und der Größte der Großen,
Liszt sagte von Hensel: »wenn ich meine Lucien-Fantasie so spielen
wollte, wie Adolph Hensel sie spielt, müßte ich sie zuvor Z Jahre üben!
Glaubt man denn, wir erklimmen die Höhen der Kunst ohne Mühe?
Ach die guten Leute- denken wohl nicht, wie wir uns plagen mußten-
�� die vollendete Meisterschaft fällt keinem von selbst in den Schoß!« �

(Die Macht der christlichen Charitas.) Derselbe Unglaube,
welcher kein Jota mehr glaubt vom ganzen Evangelium, kniet sich
doch ohne Bedenken nieder vor dem Evangelium der Charität und
fleht: Du liebes Christenthum, du katholische Kirche, ich brauche für
meine Tausende von Kranken Pflegerinnen, welche ein Herz voll Liebe
mitbringen, die durch kein Opfer ermüdet wird. Ich, der Unglaube,
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kann wohl die Köpfe derjenigen, welche auf meine« Lehren schwören, mit
hohlen Phi·asen süllen, daß sie zu wahren Wasserköpfen anschwellen, aber
Liebe in die Herzen bringen, ivie die kaih. Kirche es versteht, das habe
ich noch nicht gelernt; versucht habe ich es schon, aber es gelang elendig-
lich; barmherzige Schwestern zu bilden, will mir nicht gelingen, für
alles Geld nicht! Also habe ein Einsehen und schicke deine Engel in
Gestalt von edlen Jungfrauen in meiiie Spitäler. Sind auch dort
die Opfer häufig genug mein Werk, vergiß auf das, und leg� mir
meine Kranken auf Rosen!-«

ällersoiial-YIarlJriilJteii.
. Gestochen :

Pfarrer Herr Adolph Kempski in Klein-Strehlitz -s- 17. August 1887.
. i. P.

Milde Gaben.
(Vom l0. August bis 22 August 1887 incl.)

Werk der heil. Kindheit: Schosnitz durch H· Pf- Tietze 60 Mk»
Nauen durch H. Pf. V«-ith 12 Mk» Bockau durch H· Rath Hoffmann
10 Mk., Neusalz durch H. Pf Rathmann 100 Mk., Pola. Wartenberg
durch H. Pf. Dilla 25,60 Mk» -Li5iesau durch H. Pf. Engler 8,50 Mk»
Georgenberg duxch H. Lokal. Chrisioph 10 Mk. ·

Gott bezahls! A. Sambale.

WH HDHH HDDH9FG
) IIerder�sche verlag«shand1ung«, Freiburg« (Breisg«au).

soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu beziehen, ·
in BI«esla11 durch G. P. AdeI«h0lZ� Buchhandlung:

Riess Dr. R. v. Bibel-Atlas TM;-.I1,;«J ?
nebst g«e0grapI1jschem Index. Z«-s2&#39;re, H» rz,z2o3y--Wie«-oft--«
I?�a-7«l)enol»ccle -ne« ?ieø«gesre«te mirs erweiterte -4ujZage. F0li0.
(VIII u. 32 s. Text und 10 l(arten.) IlI. 5; gebunden in
I(albleder-Imitation mit Rück- und Eckleinwand und
Goldtitel Jll. S.

) Diese ganz neu gezeiehnete und gest0chene, um
)

-«--S. «» .-.«- -.«-.. «» «-. .-.«d-«-sHH

drei neue Karten Ve1«11te11rte Anklage lässt in Beziehung
auf schöne Ausstattung die frühere Ausgabe, welche unter
dem Titel: »Die Länder der bei!-i·7ei2 Schrift. IZiJl)eZ--litterar et(-««
eine starke Verbreitung im In- und Auslande gefunden hat,

) weit hinter sich. -� Als Er änzung des Textes zum ,,B2«l)eZ-
-4tles« en1piiehlt sieh des serfassers früher· erschienene-
B1l)1iS(3l1e Ge0gt«apl11e. v011skki«digeshih1isch- (-)geographisc-hes Ver2eichniss als Wegweise1· zum erläu- ·

ternden Verständniss der heiligen Schriften alten und
neuen Test-aments, unter Zugrundelegung des biblisehen 7
Textes, besonderer Berücksichtigung der Vulgata und mit ·

l Bezug auf die für sbiblisclie Ge0graphie wichtigen Schrift-
steiler des Alter-thums. Pol. (100 s.) M. 3.60.

SS DSDH SDSM

(lr0sse P1«eisli(z1«iil)setzung- .
Für ärmere Kirchen und Klöster· erlasse ich aus� ·

nahmsweise den schönen .,IZI«(DtI2I7(-,-Z« in Far-
bendruck, Grösse 39X51 0tm., mit schönem Rahmen
statt 100 Mark zu nur 45 Mark.

P2ss8u- A. Deiters Kunstver1ag. ·

Jm Verlage des Unterzeichneten ist soeben erfchienen,
in Breslau Vorräthig in G. P. Aderholz� Buchhandlung:

«iMiinresii für Priester.
Ausführliche Exercitieuvorträge

Von
P. (;aussette,

Generalvikar von Toulouse.
Zwei Bande. 8". geh. Preise an. 50 -es,-».

Ein ähnliches Buch wie das vorliegende besitzen wir in deutscher
SPMche nicht. Der ebenso theologisch trefflich geschulte, wie mit
seltener Beredsamkeit ausgestattete Versasser bietet uns in obigen Bänden
die Vorträge, die er in den geistlichen Uebungen von Priestern im
Zeitraum von einer Woche gehalten hat. Das Eigenartige des schönen
Buches liegt zumeist darin, daß das sonst bei der Abhaltung von
Priester-Exerciiien übliche Schema verlassen ist und einzelne hervor-
ragende Gesichtspunkte ausgewählt werden, von denen aus sich das
bedeutungsvolle Amt des Priesters betrachten läßt. Gewiß hat die
Riicksicht auf die Lage der französischen Kirche dabei iiberwogen, aber
in alleii katholischen Ländern wird man gerne zu dieser prächtigen
Leistung greifen und dieselbe zum Heil der Seelen ausnützen. Wohl
mögen die Franzosen manchmal höher singen als die Noten lauten,
daß aber für die französische Kirche die Zeit der großen Redner noch
nicht abgelaufen, dafür erbringt obiges Werk einen unwiderleglichen
Beweis. Der edle Hauch einer echt kirchlichen Beredsanikeit weht den
Leser überaus wohltl)uend an uiid macht ihm die Lektüre der Schrift
selbst da angenehm, wo die Schatlenseiteu des Lebens zur Behandlung
gelangen. Daß der Versasser sämmtliche Bibelstellen im lateinischen

exte der Vulgata mitheilt, kann den Werth der Schrift nur erhöhen.
Jedem Bande sind im Anhange Stellen aus den besten ascetischen
Schriftstellern beigegeben, ivelche den Text erläutern. Die Uebersetzung
liest sich angenehm. (Echo der Gegenivart.)

gewisse, 1887- Franz Kirchheim.

Ei-
er» , » . . » . ·-DEH Werd-er srlJe xleilagslJaudliing m Yreiliiirg(Hieik«-gau).

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandliingen zu beziehen,
in List-eskau vorräthig in G. "I). ·iiclerl�iokz� Buchhandlung: -

Gibt, Dr. Isl., Das heilige Meß-
. dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. Mito-v  Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Frei- T«

barg. Vierte Aussage. gr.-80. (XX u. 765 S-) .-II. 7.50; in
Original-Einband, Halbleder mit Goldtiteli1I. 9.25. � Bildet
einen Bestandtheil unserer ,,Theologischen Bibliothek.«

«Sc-Z« D

Ws;WiWs;W2Ws;DZ:WiiW-WW;WsW-
Yjerder�scl1ex1erlagslJandlung 3,lreiliiirg (xireiIgau)z-.

.- Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen,
in Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:

Kepp1er, Dr. P., IJnseres Herrn ·
I«J1lJä1·ung der Al)sehieds1eden und des«-  hoh8prieste1·liehen Gebietes -1esu. («J0h. c.

14-�-17.) gis. 80. ( IIl u. 304 s.) llI. 4.
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Druck von Robert Nischkowsky in Breslau.


